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 597/2009 

ANHANG I

BEISPIELLISTE VON AUSFUHRSUBVENTIONEN
a) Gewährung direkter staatlicher Subventionen an Unternehmen oder 

Wirtschaftszweige nach Maßgabe von deren Exportleistung; 

b) Devisenbelassungsverfahren oder ähnliche Praktiken, die der Gewährung einer 
Ausfuhrprämie gleichkommen; 

c) inländische Transport- und Frachtgebühren auf den Auslandsversand, die vom Staat 
zu Bedingungen festgesetzt oder vorgeschrieben werden, die günstiger sind als für 
den Inlandsversand; 

d) Bereitstellung eingeführter oder inländischer Waren oder Dienstleistungen durch den 
Staat oder staatliche Stellen, entweder unmittelbar oder mittelbar im Rahmen 
staatlicher Programme, zur Verwendung bei der Herstellung von für die Ausfuhr 
bestimmten Waren zu Bedingungen, die günstiger sind als für die Bereitstellung 
gleichartiger oder direkt konkurrierender Waren oder Dienstleistungen zur 
Verwendung bei der Herstellung von für den inländischen Verbrauch bestimmten 
Waren, wenn (bei Waren) diese Bedingungen günstiger sind als die Bedingungen, 
die ihre Ausführer auf den Weltmärkten kommerziell erlangen können1;

e) vollständige oder teilweise Freistellung, vollständiger oder teilweiser Erlass oder 
Stundung, die spezifisch ausfuhrbezogen sind, von direkten Steuern2 oder 
Sozialabgaben, die von gewerblichen Unternehmen gezahlt werden oder zu zahlen 
sind3;

f) besondere Freibeträge in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ausfuhr oder der 
Ausfuhrleistung bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage für direkte Steuern, 

1 Der Begriff „kommerziell erlangen können“ bedeutet, dass die Auswahl zwischen inländischen und 
eingeführten Waren nicht beschränkt ist und nur von kaufmännischen Erwägungen abhängt. 

2 Für die Zwecke dieser Verordnung  
- bedeutet der Begriff „direkte Steuern“ die Steuern auf Löhne, Gewinne, Zinsen, Mieten, 
 Lizenzgebühren und alle anderen Einkommensformen sowie die Steuern auf Grundbesitz;  
- bedeutet der Begriff „Einfuhrabgaben“ die Zölle sowie die sonstigen, in dieser Fußnote  
 nichtanderweitig angeführten Abgaben, die bei der Einfuhr erhoben werden;  
- bedeutet der Begriff „indirekte Steuern“ die Verkaufssteuern, Verbrauchssteuern, Umsatzsteuern,  
 Mehrwertsteuern, Konzessionssteuern, Transfersteuern, Stempel-, Inventar- und  
 Ausrüstungsabgaben, Grenzabgaben und alle Steuern, die nicht zu den direkten Steuern und den  
 Einfuhrabgaben zählen;  
- sind indirekte, „auf einer Vorstufe“ erhobene Steuern die Steuern, die auf Güter oder  
 Dienstleistungen erhoben werden, die unmittelbar oder mittelbar bei der Herstellung der Ware  
 verwendet werden;  
- sind „kumulative“ indirekte Steuern Mehrphasensteuern, die erhoben werden, wenn es für Fälle, in  
 denen die in einem bestimmten Produktionsstadium besteuerbaren Waren oder Dienstleistungen in  
 einem späteren Produktionsstadium verwendet werden, keinen Mechanismus für die nachfolgende  
 Anrechnung der Steuer gibt;  
- umfasst „Erlass“ von Steuern die Rückzahlung von Steuern und den Nachlass von Steuern;  
- umfasst „Erlass oder Rückerstattung“ die vollständige oder teilweise Freistellung oder die Stundung  
 von Einfuhrabgaben. 

3 Eine Stundung muss keine Ausfuhrsubvention darstellen, wenn z. B. angemessene Zinsen gezahlt 
werden. 
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die zusätzlich zu den Freibeträgen für die für den inländischen Verbrauch bestimmte 
Produktion gewährt werden; 

g) Freistellung oder Erlass von direkten Steuern4 auf die Herstellung und den Vertrieb 
von für die Ausfuhr bestimmten Waren, deren Höhe die Höhe der auf die Herstellung 
und den Vertrieb gleichartiger, für den inländischen Verbrauch bestimmter Waren 
erhobenen indirekten Steuern überschreitet; 

h) Freistellung, Erlass oder Stundung von kumulativen indirekten, auf einer Vorstufe 
erhobenen Steuer5 auf die bei der Herstellung von für die Ausfuhr bestimmten Waren 
verwendeten Waren oder Dienstleistungen, wenn sie über Freistellung, Erlass oder 
Stundung von gleichartigen kumulativen indirekten, auf einer Vorstufe erhobenen 
Steuern auf die bei der Herstellung gleichartiger, für den inländischen Verbrauch 
bestimmter Waren verwendeten Waren oder Dienstleistungen hinausgehen; jedoch 
kann Freistellung, Erlass oder Stundung von kumulativen indirekten, auf einer 
Vorstufe erhobenen Steuern für Waren, die für die Ausfuhr bestimmt sind, selbst 
dann gewährt werden, wenn dies für gleichartige, für den inländischen Verbrauch 
bestimmte Waren nicht der Fall ist, sofern die kumulativen indirekten, auf einer 
Vorstufe erhobenen Steuern Vorleistungen betreffen, die bei der Herstellung der für 
die Ausfuhr bestimmten Waren verbraucht werden (wobei entstehender Abfall in 
normalem Umfang berücksichtigt wird)6. Dieser Buchstabe ist gemäß den in Anhang 
II enthaltenen Leitlinien über den Verbrauch von Vorleistungen bei der Herstellung 
auszulegen; 

i) Erlass oder Rückerstattung von Einfuhrabgaben7 deren Höhe die Höhe der auf 
eingeführte Vorleistungen, die bei der Herstellung von für die Ausfuhr bestimmten 
Waren verbraucht werden (wobei entstehender Abfall in normalem Umfang 
berücksichtigt wird), erhobenen Einfuhrabgaben überschreitet; jedoch kann ein 
Unternehmen, um in den Genuss dieser Bestimmung zu kommen, in Sonderfällen 
ersatzweise Vorleistungen des Inlandsmarkts in gleicher Menge und von gleicher 
Qualität und Beschaffenheit wie die eingeführten Vorleistungen verwenden, sofern 
die Einfuhr- und die entsprechenden Ausfuhrgeschäfte innerhalb einer angemessenen 
Frist stattfinden, die in der Regel zwei Jahre nicht übersteigen darf. Dieser Buchstabe 
ist gemäß den in Anhang II enthaltenen Leitlinien über den Verbrauch von 
Vorleistungen bei der Herstellung und den in Anhang III enthaltenen Leitlinien für 
die Ermittlung von Ausfuhrsubventionen darstellenden Rückerstattungssystemen für 
Ersatz auszulegen; 

j) Bereitstellung von Programmen für Ausfuhrkreditbürgschaften oder -versicherungen, 
von Versicherungs- oder Bürgschaftsprogrammen zum Schutz vor 
Kostensteigerungen bei für die Ausfuhr bestimmten Waren oder von Programmen 
zur Abdeckung von Währungsrisiken durch den Staat (oder von ihm kontrollierte 
Sondereinrichtungen) zu Prämiensätzen, die nicht ausreichen, um langfristig die 
Betriebskosten und -verluste der Programme zu decken; 

k) Gewährung von Ausfuhrkrediten durch den Staat (oder von ihm kontrollierte 
und/oder ihm unterstellte Sondereinrichtungen) zu Sätzen, die unter jenen liegen, die 

4 Siehe Fußnote 2. 
5 Siehe Fußnote 2. 
6 Buchstabe h findet auf Mehrwertsteuersysteme und einen stattdessen bestehenden steuerlichen 

Grenzausgleich keine Anwendung; das Problem des übermäßigen Erlasses von Mehrwertsteuern wird 
ausschließlich unter Buchstabe g geregelt. 

7 Siehe Fußnote 2. 
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er selbst zahlen muss, um sich die dafür aufgewandten Mittel zu verschaffen (oder 
zahlen müsste, wenn er internationale Kapitalmärkte in Anspruch nähme, um Gelder 
derselben Fälligkeit und zu denselben Kreditbedingungen und in derselben Währung 
wie der Ausfuhrkredit zu erhalten), oder staatliche Übernahme aller oder eines Teils 
der Kosten, die den Ausführern oder den Finanzinstituten aus der Beschaffung von 
Krediten entstehen, soweit sie dazu dienen, hinsichtlich der 
Ausfuhrkreditbedingungen einen wesentlichen Vorteil zu erlangen. 

 Ist jedoch ein Mitglied der WTO Vertragspartei einer internationalen Verpflichtung 
auf dem Gebiet der öffentlichen Ausfuhrkredite, an der am 1. Januar 1979 
mindestens zwölf der ursprünglichen Mitglieder beteiligt waren (oder einer 
Nachfolgeverpflichtung, welche diese ursprünglichen Mitglieder eingegangen sind), 
oder wendet ein Mitglied der WTO in der Praxis die Zinssatzbestimmungen dieser 
Verpflichtung an, so gilt eine bei Ausfuhrkrediten angewandte Praxis, die mit den 
betreffenden Bestimmungen im Einklang steht, nicht als Ausfuhrsubvention; 

l) jede andere Inanspruchnahme öffentlicher Gelder, die eine Ausfuhrsubvention im 
Sinne des Artikels XVI des GATT 1994 darstellt. 

____________

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=43502&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:GATT%201994;Code:GATT;Nr:1994&comp=1994%7C%7CGATT
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ANHANG II

LEITLINIEN ÜBER DEN VERBRAUCH VON VORLEISTUNGEN BEI DER
HERSTELLUNG8

1. Nachlassprogramme für indirekte Steuern können Freistellung, Erlass oder Stundung 
von kumulativen indirekten, auf einer Vorstufe erhobenen Steuern auf Vorleistungen 
erlauben, die bei der Herstellung von für die Ausfuhr bestimmten Waren verbraucht 
werden (wobei entstehender Abfall in normalem Umfang berücksichtigt wird). 
Entsprechend können Rückvergütungsprogramme den Erlass oder die Rückerstattung 
von Einfuhrabgaben auf Vorleistungen erlauben, die bei der Herstellung von für die 
Ausfuhr bestimmten Waren verbraucht werden (wobei entstehender Abfall in 
normalem Umfang berücksichtigt wird). 

2. Die Beispielliste von Ausfuhrsubventionen in Anhang I enthält unter den 
Buchstaben h und i den Begriff „Vorleistungen, die bei der Herstellung von für die 
Ausfuhr bestimmten Waren verbraucht werden“. Nach Buchstabe h können 
Nachlassprogramme für indirekte Steuern eine Ausfuhrsubvention darstellen, soweit 
sie zu einer Freistellung, einem Erlass oder einer Stundung von kumulativen 
indirekten, auf einer Vorstufe erhobenen Steuern führen, deren Höhe die Höhe der 
Steuern überschreitet, die auf die bei der Herstellung von für die Ausfuhr bestimmten 
Waren verbrauchten Vorleistungen tatsächlich erhoben werden. Nach Buchstabe i 
können Rückerstattungsprogramme eine Ausfuhrsubvention darstellen, soweit sie zu 
einem Erlass oder einer Rückerstattung von Einfuhrabgaben führen, deren Höhe die 
Höhe der Einfuhrabgaben überschreitet, die auf die bei der Herstellung der für die 
Ausfuhr bestimmten Ware verbrauchten Vorleistungen tatsächlich erhoben werden. 
Beide Buchstaben bestimmen, dass bei Feststellungen über den Verbrauch von 
Vorleistungen bei der Herstellung von für die Ausfuhr bestimmten Waren 
entstehender Abfall in normalem Umfang zu berücksichtigen ist. Buchstabe i sieht 
ferner die Möglichkeit des Ersatzes vor. 

3. Im Rahmen einer Ausgleichszolluntersuchung gemäß dieser Verordnung muss die 
Kommission bei der Prüfung, ob Vorleistungen bei der Herstellung von für die 
Ausfuhr bestimmten Waren verbraucht worden sind, in der Regel folgendermaßen 
vorgehen.

4. Wird behauptet, dass ein Nachlassprogramm für indirekte Steuern oder ein 
Rückerstattungsprogramm zu einer Subvention führt, indem für die indirekten 
Steuern oder Einfuhrabgaben auf die bei der Herstellung von für die Ausfuhr 
bestimmten Waren verbrauchten Vorleistungen ein übermäßiger Nachlass oder eine 
übermäßige Rückerstattung gewährt wird, so muss die Kommission in der Regel 
zunächst feststellen, ob die Regierung des Ausfuhrlands über ein System oder 
Verfahren verfügt und dieses anwendet, um zu überprüfen, welche Vorleistungen bei 
der Herstellung der für die Ausfuhr bestimmten Ware verbraucht werden und in 
welchem Umfang. Wird festgestellt, dass ein solches System oder Verfahren 
angewandt wird, so muss die Kommission in der Regel als nächstes prüfen, ob das 
System oder Verfahren angemessen ist, im Sinne des beabsichtigten Zwecks effektiv 
funktioniert und auf im Ausfuhrland allgemein anerkannten Geschäftspraktiken 

8 Bei der Herstellung verbrauchte Vorleistungen sind Vorleistungen, die materiell in der hergestellten 
Ware enthalten sind, Energie, Brennstoffe und Öl, die bei der Herstellung verwendet werden, und 
Katalysatoren, die im Laufe ihrer Verwendung zur Herstellung der für die Ausfuhr bestimmten Ware 
verbraucht werden. 
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beruht. Die Kommission kann es als notwendig ansehen, nach Artikel 26 Absatz 2 
bestimmte praktische Prüfungen vorzunehmen, um Angaben nachzuprüfen oder um 
sich davon zu überzeugen, dass das System oder Verfahren effektiv angewandt wird. 

5. Besteht kein solches System oder Verfahren, ist es nicht angemessen oder ist es zwar 
eingerichtet und als angemessen anzusehen, wird es aber nicht oder nicht effektiv 
angewandt, so muss das Ausfuhrland in der Regel auf der Grundlage der tatsächlich 
eingesetzten Vorleistungen eine weitere Prüfung vornehmen, um feststellen zu 
können, ob eine übermäßige Zahlung stattgefunden hat. Falls es die Kommission als 
erforderlich ansieht, kann eine weitere Prüfung nach Nummer 4 vorgenommen 
werden.

6. Die Kommission muss in der Regel die Vorleistungen als materiell enthalten 
behandeln, wenn diese Vorleistungen bei der Herstellung verwendet werden und in 
der für die Ausfuhr bestimmten Ware materiell vorhanden sind. Eine Vorleistung 
muss im Endprodukt nicht in derselben Form vorhanden sein, in der sie in den 
Herstellungsvorgang eingegangen ist. 

7. Bei der Bestimmung der Menge einer bestimmten Vorleistung, die bei der 
Herstellung der für die Ausfuhr bestimmten Ware verbraucht wird, muss in der Regel 
„entstehender Abfall in normalem Umfang“ berücksichtigt werden; dieser Abfall 
muss in der Regel als bei der Herstellung der für die Ausfuhr bestimmten Ware 
verbraucht behandelt werden. „Abfall“ ist der Teil einer bestimmten Vorleistung, der 
keine unabhängige Funktion im Herstellungsvorgang erfüllt, bei der Herstellung der 
für die Ausfuhr bestimmten Ware nicht verbraucht wird (etwa wegen Ineffizienz) 
und von demselben Hersteller nicht verwertet, verwendet oder verkauft wird. 

8. Bei ihrer Feststellung, ob der Umfang des berücksichtigten Abfalls „normal“ ist, 
muss die Kommission in der Regel dem Herstellungsverfahren, der allgemeinen 
Erfahrung des Wirtschaftszweigs im Ausfuhrland und gegebenenfalls anderen 
technischen Faktoren Rechnung tragen. Die Kommission muss beachten, dass es eine 
wichtige Frage ist ob die Behörden des Ausfuhrlands die Abfallmenge richtig 
berechnet haben, wenn diese Menge in den Nachlass oder die Rückerstattung von 
Steuern oder Zöllen einbezogen werden soll. 

____________



DE 7   DE

ANHANG III

LEITLINIEN FÜR DIE ERMITTLUNG VON AUSFUHRSUBVENTIONEN
DARSTELLENDEN RÜCKERSTATTUNGSSYSTEMEN FÜR ERSATZ

I
Rückerstattungssysteme können die Rückerstattung von Einfuhrabgaben auf Vorleistungen 
erlauben, die bei der Herstellung einer anderen Ware verbraucht werden, wenn in der 
letztgenannten, für die Ausfuhr bestimmten Ware inländische Vorleistungen enthalten sind, 
welche die gleiche Qualität und Beschaffenheit wie die eingeführten Vorleistungen 
aufweisen, die sie ersetzen. Nach Buchstabe i des Anhangs I können Rückerstattungssysteme 
eine Ausfuhrsubvention darstellen, soweit die Höhe der Rückerstattung die Höhe der 
ursprünglich auf die eingeführten Vorleistungen erhobenen Einfuhrabgaben, für welche die 
Rückerstattung beansprucht wird, überschreitet. 

II
Im Rahmen einer Ausgleichszolluntersuchung nach dieser Verordnung muss die Kommission 
bei der Prüfung eines Ersatzrückerstattungssystems in der Regel folgendermaßen vorgehen: 

1. Nach Buchstabe i des Anhangs I können bei der Herstellung einer für die Ausfuhr 
bestimmten Ware eingeführte Vorleistungen durch Vorleistungen des Inlandsmarkts 
ersetzt werden, sofern diese in gleicher Menge verwendet werden und von gleicher 
Qualität und Beschaffenheit sind wie die eingeführten Vorleistungen, die sie 
ersetzen. Das Bestehen eines Nachprüfungssystems oder -verfahrens ist wichtig, da 
es der Regierung des Ausfuhrlands ermöglicht, sicherzustellen und nachzuweisen, 
dass die Menge der Vorleistungen, für die die Rückerstattung beansprucht wird, die 
Menge gleichartiger ausgeführter Waren, in welcher Form auch immer, nicht 
überschreitet und dass die Höhe der Rückerstattung von Einfuhrabgaben nicht die 
Höhe der ursprünglich auf die betreffenden eingeführten Vorleistungen erhobenen 
Einfuhrabgaben überschreitet. 

2. Wird behauptet, dass ein Rückerstattungssystem für Ersatz zu einer Subvention führt, 
so muss die Kommission in der Regel zunächst feststellen, ob die Regierung des 
Ausfuhrlands über ein Nachprüfungssystem oder -verfahren verfügt und dieses 
anwendet. Wird festgestellt, dass ein solches System oder Verfahren angewandt 
wird, so muss die Kommission in der Regel als nächstes prüfen, ob die 
Nachprüfungsverfahren angemessen sind, im Sinne des beabsichtigten Zwecks 
effektiv funktionieren und auf im Ausfuhrland allgemein anerkannten 
Geschäftspraktiken beruhen. Soweit festgestellt wird, dass die Verfahren diesen 
Kriterien entsprechen und sie effektiv angewandt werden, wird nicht vermutet, dass 
eine Subvention vorliegt. Die Kommission kann es als notwendig ansehen, nach 
Artikel 26 Absatz 2 bestimmte praktische Prüfungen vorzunehmen, um Angaben 
nachzuprüfen oder um sich davon zu überzeugen, dass die Nachprüfungsverfahren 
effektiv angewandt werden. 

3. Bestehen keine Nachprüfungsverfahren, sind sie nicht angemessen oder sind solche 
Verfahren zwar eingerichtet und als angemessen anzusehen, werden sie aber 
tatsächlich nicht angewandt oder nicht effektiv angewandt, so kann eine Subvention 
vorliegen. In diesen Fällen wird das Ausfuhrland auf der Grundlage der tatsächlichen 
Geschäftsvorgänge normalerweise eine weitere Prüfung vornehmen, um feststellen 
zu können, ob eine übermäßige Zahlung stattgefunden hat. Falls es die Kommission 
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als erforderlich ansieht, kann eine weitere Prüfung nach Nummer 2 vorgenommen 
werden.

4. Das Bestehen einer Bestimmung über die Rückerstattung für Ersatz, nach der es den 
Ausführern gestattet ist, einzelne Einfuhrsendungen auszuwählen, für die eine 
Rückerstattung beansprucht wird, ist als solche nicht so anzusehen, als führe sie zu 
einer Subvention. 

5. Es ist anzunehmen, dass eine übermäßige Rückvergütung von Einfuhrabgaben im 
Sinne des Buchstabens i des Anhangs I vorliegt, wenn eine Regierung im Rahmen 
ihrer Rückerstattungssysteme die zurückgezahlten Gelder verzinst, soweit die Zinsen 
tatsächlich gezahlt werden oder zu zahlen sind 

____________
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ANHANG IV
(In diesem Anhang ist der Anhang 2 des Übereinkommens über die Landwirtschaft 
wiedergegeben. Begriffe oder Ausdrücke, die hier nicht erläutert werden und die nicht ohne 
weiteres verständlich sind, sind im Rahmen dieses Übereinkommens auszulegen.) 

INTERNE STÜTZUNG: GRUNDLAGE FÜR AUSNAHMEN VON DEN
SENKUNGSVERPFLICHTUNGEN

1. Interne Stützungsmaßnahmen, für die eine Ausnahme von den 
Senkungsverpflichtungen beansprucht wird, erfüllen das grundlegende Erfordernis, 
dass sie keine oder höchstens geringe Handelsverzerrungen oder Auswirkungen auf 
die Erzeugung hervorrufen. Folglich müssen alle Maßnahmen, für die eine 
Ausnahme beansprucht wird, folgenden grundlegenden Kriterien entsprechen: 
a) die betreffende Stützung wird im Rahmen eines aus öffentlichen Mitteln 

finanzierten staatlichen Programms (einschließlich Einnahmenverzicht der 
öffentlichen Hand) bereitgestellt, das keinen Transfer von den Verbrauchern 
mit sich bringt, und 

b) die betreffende Stützung darf sich nicht wie eine Preisstützung für die Erzeuger 
auswirken;

ferner müssen die nachstehend genannten stützungspolitischen Kriterien und 
Bedingungen erfüllt sein. 

Staatliche Dienstleistungsprogramme
2. Allgemeine Dienstleistungen 

Stützungsmaßnahmen in dieser Kategorie schließen Ausgaben (oder 
Einnahmenverzicht) im Rahmen von Programmen ein, die Dienstleistungen oder 
Vorteile für die Landwirtschaft oder die ländlichen Gemeinschaften bieten. Mit 
diesen Maßnahmen dürfen keine direkten Zahlungen an Erzeuger oder Verarbeiter 
verbunden sein. Solche Programme, die in der nachstehenden Liste nicht 
erschöpfend aufgeführt sind, entsprechen den allgemeinen Kriterien der Nummer 1 
und gegebenenfalls den nachstehend genannten besonderen stützungspolitischen 
Bedingungen:

a) Forschung einschließlich allgemeiner Forschung, Forschung in Verbindung mit 
Umweltprogrammen sowie Forschungsprogramme im Zusammenhang mit 
bestimmten Erzeugnissen; 

b) Schädlings- und Krankheitsbekämpfung einschließlich allgemeiner und 
produktspezifischer Schädlings- und Krankheitsbekämpfungsmaßnahmen, wie 
Frühwarnsysteme, Quarantäne und Ausrottung; 

c) Ausbildung einschließlich allgemeiner und fachlicher 
Ausbildungsmöglichkeiten;

d) Beratungsdienste einschließlich Schaffung der materiellen Voraussetzungen für 
die Erleichterung des Informationstransfers und der Verbreitung der 
Forschungsergebnisse bei Erzeugern und Verbrauchern; 

e) Inspektionsdienste einschließlich allgemeiner Inspektionsdienste und 
Inspektion bestimmter Erzeugnisse zu Gesundheits-, Sicherheits-, Güteklassen- 
und Normungszwecken; 
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f) Marktforschungs- und Marktförderungsmaßnahmen einschließlich 
Marktinformation, -beratung und -förderung in Bezug auf bestimmte 
Erzeugnisse; ausgenommen sind jedoch Ausgaben für nicht näher bestimmte 
Zwecke, die von den Verkäufern dazu verwendet werden können, ihren 
Verkaufspreis zu senken oder den Käufern einen direkten wirtschaftlichen 
Vorteil zu verschaffen; 

g) Infrastrukturdienstleistungen einschließlich Stromversorgungsnetze, Straßen 
und anderer Verkehrssysteme, Vermarktungs- und Hafenanlagen, 
Wasserversorgungsanlagen, Dämme und Entwässerungsprojekte sowie 
Infrastrukturarbeiten im Zusammenhang mit Umweltprogrammen. In jedem 
Fall betreffen die Ausgaben nur die Bereitstellung oder den Bau von 
Großanlagen, nicht dagegen die Unterstützung von Baumaßnahmen einzelner 
landwirtschaftlicher Betriebe mit Ausnahme des Anschlusses an öffentliche 
Versorgungsnetze. Sie dürfen keine Beihilfen für Betriebsmittel oder 
Betriebskosten oder Vorzugsgebühren für die Benutzer einschließen. 

3. Öffentliche Lagerhaltung aus Gründen der Ernährungssicherung9

Ausgaben (oder Einnahmenverzicht) im Zusammenhang mit dem Anlegen von 
Vorräten oder der Lagerhaltung als Bestandteil eines 
Ernährungssicherungsprogramms gemäß internen Rechtsvorschriften. Dies kann 
staatliche Hilfe für private Lagerhaltung als Bestandteile eines solchen Programms 
einschließen.

Umfang und Anlegen solcher Vorratslager richten sich ausschließlich nach den für 
die Ernährungssicherheit vorgegebenen Zielen. Das Anlegen solcher Vorräte und die 
Verfügung darüber müssen finanziell transparent sein. Lebensmittelkäufe durch die 
öffentliche Hand erfolgen zu den üblichen Marktpreisen und Verkäufe aus dem 
Lagerbestand nicht unter den üblichen Binnenmarktpreisen für die betreffende Ware 
und Qualität. 

4. Interne Nahrungsmittelhilfe10

Ausgaben (oder Einnahmenverzicht) im Zusammenhang mit der 
Nahrungsmittelversorgung von bedürftigen Gruppen der einheimischen 
Bevölkerung.

Die Berechtigung zum Empfang der Nahrungsmittelhilfe richtet sich nach 
eindeutigen ernährungswissenschaftlichen Kriterien. Eine solche Hilfe erfolgt 
entweder durch direkte Nahrungsmittellieferungen an die Begünstigten oder durch 
Bereitstellung von Mitteln, die es berechtigten Empfängern ermöglichen, die 
Nahrungsmittel am Markt oder zu subventionierten Preisen zu kaufen. 
Nahrungsmittelkäufe durch die öffentliche Hand erfolgen zu den üblichen 
Marktpreisen; Finanzierung und Verwaltung der Hilfe müssen transparent sein. 

9 Für die Zwecke der Nummer 3 gelten staatliche Vorratsprogramme in Entwicklungsländern, die 
transparent und nach amtlich bekannt gemachten Kriterien oder Richtlinien durchgeführt werden, als 
mit diesem Absatz vereinbar; dies gilt auch für Programme, in deren Rahmen Nahrungsmittelvorräte für 
die Ernährungssicherung zu amtlich geregelten Preisen gekauft und verkauft werden, sofern die 
Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem externen Referenzpreis in dem AMS berücksichtigt wird. 

10 Für die Zwecke der Nummer 3 und 4 gilt die Bereitstellung von Nahrungsmitteln zu subventionierten 
Preisen mit dem Ziel, den Ernährungsbedarf der bedürftigsten Bevölkerungsgruppen in städtischen und 
ländlichen Gebieten der Entwicklungsländer regelmäßig zu vertretbaren Preisen zu decken, als mit 
dieser Nummer vereinbar. 
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5. Direktzahlungen an Erzeuger 
Stützungsmaßnahmen in Form von Direktzahlungen (oder Einnahmenverzicht 
einschließlich Sachleistungen) an Erzeuger, für die eine Ausnahme von den 
Senkungsverpflichtungen beansprucht wird, müssen den grundlegenden Kriterien in 
Nummer 1 und darüber hinaus besonderen Kriterien entsprechen, die sich auf 
einzelne Formen von Direktzahlungen gemäß den Nummern 6 bis 13 beziehen. Wird 
eine Ausnahme von einer Senkungsverpflichtung für eine bestehende oder eine neue 
Form von Direktzahlungen beansprucht, die nicht in den Nummern 6 bis 13 
aufgeführt ist, so muss die betreffende Zahlung zusätzlich zu den allgemeinen 
Kriterien in Nummer 1 den in Nummer 6 Buchstaben b bis e aufgeführten Kriterien 
entsprechen.

6. Nichtproduktionsbezogene Einkommensstützung 
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen wird anhand von eindeutigen 

Kriterien wie Einkommen, Status als Erzeuger oder Landbesitzer, Einsatz von 
Produktionsfaktoren oder Produktionsleistung in einem gegebenen begrenzten 
Bezugszeitraum festgelegt. 

b) Die Höhe solcher Zahlungen in einem gegebenen Jahr ist nicht abhängig von 
oder bezogen auf Art oder Menge der Erzeugung (einschließlich 
Großvieheinheiten) eines Erzeugers in einem beliebigen Jahr nach dem 
Bezugszeitraum. 

c) Die Höhe solcher Zahlungen in einem gegebenen Jahr ist nicht abhängig von 
den Preisen oder bezogen auf die Preise, die intern oder international in einem 
beliebigen Jahr nach dem Bezugszeitraum für eine Erzeugung gelten. 

d) Die Höhe solcher Zahlungen in einem gegebenen Jahr ist nicht abhängig von 
oder bezogen auf Produktionsfaktoren, die in einem beliebigen Jahr nach dem 
Bezugszeitraum eingesetzt werden. 

e) Der Erhalt solcher Zahlungen ist nicht von einer Erzeugung abhängig. 

7. Finanzielle Beteiligung der öffentlichen Hand an Einkommensversicherungen und 
anderen Einkommenssicherungsprogrammen 
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen wird anhand des 

Einkommensverlusts festgelegt, wobei nur landwirtschaftliche Einkommen 
berücksichtigt werden, die 30 v. H. des durchschnittlichen Bruttoeinkommens 
oder des in Nettoeinkommen ausgedrückten Äquivalents (ohne Zahlungen aus 
dem betreffenden oder ähnlichen Programmen) im vorangegangenen 
Dreijahreszeitraum oder eines Dreijahresdurchschnitts unter Zugrundelegung 
des vorangegangenen Fünfjahreszeitraums nach Abzug des höchsten und des 
niedrigsten Ergebnisses überschreiten. Alle Erzeuger, die diese Bedingung 
erfüllen, sind zum Erhalt der Zahlungen berechtigt. 

b) Die Höhe solcher Zahlungen gleicht weniger als 70 v. H. des 
Einkommensverlusts des Erzeugers in dem Jahr aus, in dem er die 
Berechtigung zum Erhalt dieser Hilfe erwirbt. 

c) Die Höhe solcher Zahlungen ist lediglich vom Einkommen abhängig; sie ist 
nicht abhängig von Art oder Menge der Erzeugung (einschließlich 
Großvieheinheiten) des Erzeugers oder von internen oder internationalen 
Preisen für eine solche Erzeugung oder von eingesetzten Produktionsfaktoren.
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d) Erhält ein Erzeuger im selben Jahr Zahlungen aufgrund dieser Nummer und 
der Nummer 8 (Hilfe bei Naturkatastrophen), so macht der Gesamtbetrag 
solcher Zahlungen weniger als 100 v. H. des gesamten Einkommensverlusts 
aus.

8. Zahlungen (entweder direkt oder im Rahmen einer finanziellen Beteiligung der 
öffentlichen Hand an Ernteversicherungsprogrammen) als Hilfe bei 
Naturkatastrophen
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen entsteht nur nach förmlicher 

Anerkennung durch staatliche Behörden, dass eine Naturkatastrophe oder ein 
ähnliches Ereignis (einschließlich Ausbruch von Krankheiten, 
Schädlingsbefall, Nuklearunfälle und Krieg im Gebiet des betreffenden 
Mitglieds) eingetreten ist oder eintritt, sofern der Produktionsausfall 30 v. H. 
der durchschnittlichen Erzeugung des vorangegangenen Dreijahreszeitraums 
oder eines Dreijahresdurchschnitts unter Zugrundelegung des vorangegangenen 
Fünfjahreszeitraums nach Abzug des höchsten und des niedrigsten Ergebnisses 
überschreitet.

b) Zahlungen aufgrund einer Naturkatastrophe betreffen lediglich Verluste an 
Einkommen, Vieh (einschließlich Aufwendungen für die tierärztliche 
Behandlung des Viehs), Grund und Boden oder anderen Produktionsfaktoren, 
die durch die betreffende Naturkatastrophe verursacht werden. 

c) Die Zahlungen gleichen höchstens die Gesamtkosten für den Einsatz solcher 
Verluste aus und sind nicht mit Auflagen bezüglich Art und Menge der 
künftigen Erzeugung verbunden. 

d) Während einer Naturkatastrophe geleistete Zahlungen dürfen nicht höher sein 
als notwendig, um weitere Verluste im Sinne des Buchstabens b zu verhindern 
oder abzuschwächen. 

e) Erhält ein Erzeuger im selben Jahr Zahlungen aufgrund dieser Nummer 
und der Nummer 7 (Einkommensversicherungen und andere 
Einkommenssicherungsprogramme), so macht der Gesamtbetrag solcher 
Zahlungen weniger als 100 v. H. des gesamten Einkommensverlusts aus. 

9. Strukturanpassungshilfe in Form von Ruhestandsprogrammen für Erzeuger 
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen wird anhand eindeutiger 

Kriterien festgelegt, die in Programmen zur Erleichterung des Übergangs von 
in der Landwirtschaft erwerbstätigen Personen in den Ruhestand oder ihres 
Wechsels in nichtlandwirtschaftliche Berufe enthalten sind. 

b) Voraussetzung für diese Zahlungen ist das vollständige und endgültige 
Ausscheiden des Empfängers aus der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit. 

10. Strukturanpassungshilfe in Form von Programmen zur Stilllegung von Ressourcen 
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen wird anhand eindeutiger 

Kriterien festgelegt, die in Programmen zur Herausnahme von Flächen oder 
anderen Ressourcen einschließlich Vieh aus der marktfähigen 
landwirtschaftlichen Erzeugung enthalten sind. 

b) Voraussetzung für diese Zahlungen ist die Herausnahme von Flächen aus der 
marktfähigen landwirtschaftlichen Erzeugung für einen Zeitraum von 
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mindestens drei Jahren und bei Vieh das Schlachten oder die endgültige 
Veräußerung.

c) Die Zahlungen sind nicht an eine alternative Verwendung solcher Flächen oder 
anderer Ressourcen im Zusammenhang mit der Erzeugung marktfähiger 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse gebunden. 

d) Die Höhe solcher Zahlungen ist nicht abhängig von Art oder Menge der 
Erzeugung (einschließlich Großvieheinheiten) oder von internen oder 
internationalen Preisen für die Erzeugung), die mit den verbleibenden Flächen 
oder anderen Ressourcen erzielt wird. 

11. Strukturanpassungshilfe in Form von Investitionsbeihilfen 
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen wird anhand eindeutiger 

Kriterien festgelegt, die in staatlichen Programmen zur finanziellen oder 
betrieblichen Umstrukturierung infolge objektiv nachgewiesener struktureller 
Nachteile enthalten sind. Die Berechtigung kann sich auf ein staatliches 
Programm zur Reprivatisierung von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
stützen.

b) Außer in den unter Buchstabe e genannten Fällen ist die Höhe solcher 
Zahlungen in einem gegebenen Jahr nicht abhängig von oder bezogen auf Art 
oder Menge der Erzeugung (einschließlich Großvieheinheiten) eines Erzeugers 
in einem beliebigen Jahr nach dem Bezugszeitraum. 

c) Die Höhe solcher Zahlungen in einem gegebenen Jahr ist nicht abhängig von 
den Preisen oder bezogen auf die Preise, die intern oder international in einem 
beliebigen Jahr nach dem Bezugszeitraum für eine Erzeugung gelten. 

d) Die Zahlungen werden nur für den zur Tätigung der betreffenden Investition 
notwendigen Zeitraum geleistet. 

e) Die Zahlungen sind in keiner Weise mit Auflagen oder Hinweisen bezüglich 
der von den Empfängern zu produzierenden landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
verbunden; jedoch kann die Einstellung der Erzeugung eines bestimmten 
Erzeugnisses verlangt werden. 

f) Die Zahlungen werden auf den Betrag begrenzt, der zum Ausgleich 
struktureller Nachteile notwendig ist. 

12. Zahlungen im Rahmen von Umweltprogrammen 
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen wird anhand eindeutiger 

Bestimmungen in einem staatlichen Umwelt- oder Erhaltungsprogramm 
festgelegt und ist abhängig von der Erfüllung bestimmter Bedingungen dieses 
Programms einschließlich Bedingungen hinsichtlich der Erzeugungsmethoden 
oder Betriebsmittel. 

b) Die Höhe der Zahlungen ist auf die Sonderaufwendungen oder den 
Einkommensverlust infolge der Erfüllung des staatlichen Programms begrenzt. 

13. Zahlungen im Rahmen von Regionalbeihilfeprogrammen 
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen ist auf Erzeuger in 

benachteiligten Regionen beschränkt. Eine solche Region muss ein eindeutig 
bezeichnetes zusammenhängendes geographisches Gebiet mit einer 
definierbaren wirtschaftlichen und verwaltungsmäßigen Identität sein, das 
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aufgrund neutraler und objektiver Kriterien, die in Rechtsvorschriften
ausdrücklich festgelegt sind und aus denen hervorgehen muss, dass die 
Schwierigkeiten der Regionen nicht auf vorübergehende Umstände 
zurückzuführen sind, als benachteiligt angesehen werden. 

b) Die Höhe solcher Zahlungen in einem gegebenen Jahr ist nicht bezogen auf Art 
oder Menge der Erzeugung (einschließlich Großvieheinheiten) eines Erzeugers 
in einem beliebigen Jahr nach dem Bezugszeitraum, ausgenommen Faktoren, 
die diese Erzeugung verringern. 

c) Die Höhe solcher Zahlungen in einem gegebenen Jahr ist nicht abhängig von 
den Preisen oder bezogen auf die Preise, die intern oder international in einem 
beliebigen Jahr nach dem Bezugszeitraum für eine Erzeugung gelten. 

d) Diese Zahlungen stehen nur Erzeugern in den in Frage kommenden Regionen 
zur Verfügung, jedoch generell allen Erzeugern innerhalb dieser Regionen. 

e) Beziehen sich die Zahlungen auf Produktionsfaktoren, so werden sie degressiv 
oberhalb eines Schwellenwerts des betreffenden Faktors geleistet. 

f) Die Zahlungen sind auf die Sonderaufwendungen oder den Einkommensverlust 
infolge der landwirtschaftlichen Erzeugung in dem vorgeschriebenen Gebiet 
begrenzt.

____________
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ANHANG V

Aufgehobene Verordnung mit ihrer nachfolgenden Änderung 

Verordnung (EG) Nr. 597/2009 des Rates 
(ABl. L 188 vom 18.7.2009, S. 93) 

Verordnung (EU) Nr. 37/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates 
(ABl. L 18 vom 21.1.2014, S. 1) 

Nur Ziffer 18 des Anhangs

_____________

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=43502&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20597/2009;Nr:597;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=43502&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:188;Day:18;Month:7;Year:2009;Page:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=43502&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2037/2014;Nr:37;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=43502&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:18;Day:21;Month:1;Year:2014;Page:1&comp=
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ANHANG VI

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Verordnung (EG) Nr. 597/2009 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 bis 11 Artikel 1 bis 11 

Artikel 12 Absätze 1 bis 4 Artikel 12 Absätze 1 bis 4 

Artikel 12 Absatz 6 Artikel 12 Absatz 5 

Artikel 13 und 14 Artikel 13 und 14 

Artikel 15 Absatz 1 Artikel 15 Absatz 1 

Artikel 15 Absatz 2 Satz 1 Artikel 15 Absatz 2 Unterabsatz 1 

Artikel 15 Absatz 2 Satz 2 Artikel 15 Absatz 2 Unterabsatz 2 

Artikel 15 Absatz 3 Artikel 15 Absatz 3 

Artikel 16 bis 27 Artikel 16 bis 27 

Artikel 28 Absätze 1 bis 4 Artikel 28 Absätze 1 bis 4 

Artikel 28 Absatz 5 Satz 1 Artikel 28 Absatz 5 Unterabsatz 1 

Artikel 28 Absatz 5 Satz 2 Artikel 28 Absatz 5 Unterabsatz 2 

Artikel 28 Absatz 6 Artikel 28 Absatz 6 

Artikel 29 bis 33 Artikel 29 bis 33 

Artikel 33a Artikel 34 

Artikel 34 Artikel 35 

Artikel 35 Artikel 36 

Anhänge I bis IV Anhänge I bis IV 

Anhang V - 

Anhang VI - 

- Anhang V 

- Anhang VI 

_____________

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=43502&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20597/2009;Nr:597;Year:2009&comp=

